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Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

1. Geltung der Bedingungen
Unsere Angebote, Lieferungen und Leistungen erfolgen ausschliesslich
aufgrund der nachfolgend genannten Lieferungs- und Zahlungsbedingun-
gen und bedürfen der Schriftform. Diese gelten somit auch für alle künfti-
gen Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich
vereinbart werden. Gegenbestätigungen des Käufers, unter Hinweis auf
seine eigenen Geschäfts- & Einkaufsbedingungen, werden hiermit wider-
sprochen. Abweichungen von unseren  Lieferungsbedingungen und/oder
Zahlungsbedingungen sind nur dann wirksam, wenn sie von uns schriftlich
bestätigt werden.

2. Vertragsinhalt
Unsere Angebote sind stets freibleibend, soweit nicht ausdrücklich etwas
anderes bestimmt ist. Bestellungen sind für uns nur dann verbindlich, wenn
wir sie schriftlich bestätigen oder der Bestellung durch Lieferung nach-
kommen. Liefertermine oder Lieferfristen können verbindlich oder unver-
bindlich vereinbart werden. Sofern nicht ausdrücklich vereinbart, sind Lie-
fertermine oder Fristen aber unverbindlich. Mündliche und fernmündliche
Zusatzvereinbarungen zum Kaufvertrage sind nur dann verbindlich, wenn
sie von uns schriftlich bestätigt werden.

3. Lieferung
Die Lieferung der Ware erfolgt ab Lager Spreitenbach/Schweiz. Lieferter-
mine gelten als eingehalten, wenn die Ware innerhalb der vereinbarten
Lieferfrist von uns zum Versand gebracht oder vom Käufer abgeholt wor-
den ist. Falls die Ablieferung der Ware sich aus Gründen die der Käufer zu
vertreten hat verzögert, gilt eine vereinbarte Lieferfrist als eingehalten,
wenn die Versandbereitschaft innerhalb der Frist dem Käufer schriftlich
mitgeteilt wurde.

4. Lieferverzögerungen
Wir sind immer um termingerechte Auslieferungen bemüht. Unsere Liefer-
verpflichtung ruht, solange sich der Käufer mit einer fälligen Zahlung in
Verzug befindet. Lieferverzögerungen aufgrund höherer Gewalt oder auf-
grund von Ereignissen, die uns die Lieferungen wesentlich erschweren
oder unmöglich machen, haben wir auch bei verbindlich vereinbarten Lie-
ferterminen oder Fristen nicht zu vertreten. Zu diesen Leistungshindernis-
sen gehören insbesondere Arbeitskampfmassnahmen (Streik und Aus-
sperrung), Betriebsstörungen, Waren- und Rohstoffmangel oder andere
Hindernisse, die bei uns, unseren Zulieferern oder den von uns oder unse-
ren Lieferanten beauftragten Transportunternehmen eintreten. Bei Auftre-
ten von derartigen Leistungshindernissen steht uns nach unserer Wahl das
Recht zu, vom Vertrag zurückzutreten oder den Liefertermin bis zur Behe-
bung des Leistungshindernisses hinauszuschieben. Schadenersatzan-
sprüche des Käufers, wegen Nichteinhaltung von Lieferterminen, sind aus-
geschlossen.

5. Abnahme und Abnahmeverzug des Käufers
Bei mit Kunden vereinbarten Abmachungen im Bezug auf Abnahmemen-
gen und Abnahmezeitpunkt gelten die Konditionen, welche in den entspre-
chend abgeschlossenen Verträgen festgehalten wurden.

6. Versand
Die Ware wird grundsätzlich unversichert und auf Gefahr des Käufers ab
Werk Spreitenbach/Schweiz bereitgestellt. Auf Wunsch des Kunden bieten
wir auch Versicherung und/oder Transport an, dieses jedoch zu Lasten des
Kunden. Nach Vertragsschluss eintretende Erhöhungen der Frachtsätze
oder Mehrkosten für Umleitung, Lagerkosten usw. gehen zu Lasten des
Käufers. Dies gilt auch für Kosten welche durch besondere Versandwün-
sche des Kunden entstehen (Express- oder Luftfrachtbeförderung).

7. Preise
Erteilte Aufträge werden von uns zu dem am Tage der Lieferung jeweils
gültigen Listenpreise ausgeführt. Sollten wir in der Zeit zwischen Vertrags-
schluss und Lieferung  unsere Preise allgemein erhöhen, so ist der Käufer
innerhalb einer Frist von 2 Wochen nach Bekanntgabe der Preiserhöhung
zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Die Preise laut Angebot haben nur
bei Abnahme in den angegebenen Standardgebinden Gültigkeit. Bei Be-
stellungen unter den angebotenen Standardgebinden gelten die jeweils
gültigen Kleinmengenzuschläge. Wünscht der Käufer Express- oder Luft-
frachtbeförderung, so werden die Mehrkosten berechnet.

8. Zahlungsbedingungen
Soweit nichts anderes vereinbart, sind unsere Rechnungsbeträge 30 Tage
nach Rechnungsdatum ohne jeden Abzug fällig und auf eines der angege-

benen Bankkonten in Euro, US-Dollar oder Schweizerfranken zahlbar. Im
Export gehen die mit dem Zahlungseingang verbundenen Kosten zu Lasten
des Käufers, soweit sie in dessen Land anfallen. Bei Überschreitung der
Zahlungsfrist berechnen wir Verzugszinsen in Höhe von 5%. Die Geltend-
machung weiteren Verzugsschadens behalten wir uns vor. Das entgegen-
nehmen von Bestellungen und/oder  ausführen von Lieferungen kann von
einer Vorauszahlung abhängig gemacht werden. Aufrechnungen sind nur
zulässig, wenn die Gegenforderungen von uns anerkannt oder rechtskräftig
festgestellt sind.

9. Gewährleistung und Mängelrüge
Der Käufer hat die gelieferte Ware bei Erhalt auf Mängel bezüglich Be-
schaffenheit und Einsatzzweck zu untersuchen. Beanstandungen sind
schriftlich spätestens innerhalb von 8 Tagen nach Empfang der Ware zu
rügen, andernfalls gilt die Ware als genehmigt. Im Falle von Mängelrügen
ist die beanstandete Ware in Original-Konfektionierung und Original-
Verpackung unter Angabe der Beanstandung, gegebenenfalls des Produk-
tes und dessen Partiennummer, unverzüglich an uns zurückzusenden. Bei
berechtigten Beanstandungen werden wir Fehlmengen nachliefern und
mangelhafte gegen mangelfreie Ware umtauschen. Ist ein Umtausch nicht
möglich oder ist auch die Ersatzlieferung mangelhaft, werden wir nach
Wahl des Käufers die Ware zurücknehmen oder einen Preisnachlass ein-
räumen.

10. Haftung
Schadenersatzansprüche gegen uns sind - im besonderen aufgrund von
Verzug oder Unmöglichkeit sowie der Verletzung sonstiger vertraglicher
oder vorvertraglicher Nebenpflichten und Pflichten, positiver Forderungs-
verletzung, Verletzung gewerblicher Schutzrechte Dritter und / oder uner-
laubter Handlung ausgeschlossen. Es sei denn, wir hätten vorsätzlich oder
grob fahrlässig gehandelt oder der Schadenersatzanspruch beruhte auf
dem Fehlen einer zugesicherten Eigenschaft. Eine Haftung besteht auch
dann, wenn die Verletzung einer Pflicht, die für die Erreichung des Ver-
tragszwecks von wesentlicher Bedeutung ist, durch einen unserer gesetzli-
chen Vertreter oder leitenden Mitarbeiter leicht fahrlässig erfolgte. Der Hö-
he nach wird jeder Schadenersatzanspruch auf den vorhersehbaren Scha-
den begrenzt. Alle Schadenersatzansprüche gegen uns verjähren bei
Kaufgeschäften in 6 Monaten nach Lieferung, es sei denn, der Anspruch
beruhte auf einer unerlaubten Handlung. Soweit unsere Haftung ausge-
schlossen ist, gilt dies auch für eine etwaige persönliche Haftung unserer
Angestellten, Mitarbeiter und Partner.

11. Haftung Produkteigenschaften
Jegliche Haftung der N. Bucher AG bei Schäden oder Folgeschäden im
Zusammenhang mit dem Einsatz oder der Weiterverarbeitung unserer Pro-
dukte, wird ausdrücklich ausgeschlossen.

12. Eigentumsvorbehalt
Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Ware vor bis zur Beglei-
chung aller bestehenden und aller künftig entstehenden Forderungen aus
der Geschäftsverbindung zum Käufer. Die unter Eigentumsvorbehalt be-
findlichen Waren dürfen weder verpfändet, vermietet noch zur Sicherheit
übereignet werden.

13. Technische Beratung, Verwendung und Verarbeitung
Unsere anwendertechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche
erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis,
auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter. Diese Beratung befreit den
Anwender nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte
auf ihre Eignung für den beabsichtigten Einsatzzweck oder für das beab-
sichtigte Verfahren. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Pro-
dukte erfolgen ausserhalb der Kontrollmöglichkeiten des Verkäufers und
liegen daher ausschliesslich im Verantwortungsbereich des Käufers. Für
neue Produkte - laut vorläufiger Merkblätter - liegen nicht immer ausrei-
chende Praxisergebnisse vor, die eine Beurteilung eines solchen Produk-
tes zulassen. Es ist daher notwendig, solche Produkte für den beabsichtig-
ten Einsatzzweck besonders zu testen.

14. Erfüllungsort und Gerichtsstand
Erfüllungsort und Gerichtsstand bezüglich der sich aus dem Vertrag mittel-
bar oder unmittelbar ergebenden Rechte und Pflichten ist Spreitenbach/
Schweiz.
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